
2.Beiblatt Baiblattzur Parlamentskorraspondenz 26.November 1953 

An fraß e 

der Abg. R e i 0 h, Grete R eh 0 r, Dr.K 0 ren und Genossen 

an den Bundesrninistctr für Verkehr und verstaatliohte Betriebe, 

betreffend. die Herab,satzung c1er Al ters~enze für Freifahrten von Kindern.' 

-.-.-..... 

, , Im Zusatmnenhang mit der Besohlussrassung des Hauptaussohusses 

üb~r die Erhöbungder Eisenbahntarife wurde auch ein gemeinsamer Ent

scnliessunga~trag,d~r Abg.' P r i n k e und F'l 0 s s man n be

schlossen, wonaoh in Ihnkunft Kinder bis zum .vollendeten 6. (bisher 4.) 
Lebensjahr ohne Fahrausweis frei befördert werden sollten und Kinder , . 

bis zum vollendeten 14., (bisher 10.) Lebensja,hr zur Hälfte fies gewöhn

li ohen Fahrprei ses. 

Nach einer Verlautbarung in der Tagespresse kann eine solohe 

Änderung hinsichtlich der Fahrpreisbe&ünsti~ung für Kinder besten

falls im Frühjahr, bei der parlamentarischen Beha.ndlun~ der neuen iisen-. 

bahnverkehrsordnuna erfolgen. Es müsste da.he,r die bisherige Fahrpreis

ermässigung für Kinder auch nach der Tariferhöh~g unverändert weiter

belassen werden. 

Die Hinaufsetzung der Altersgrenze für die freie Beförderung 

bzw. für die Beförderung zum halben Preis wurde beantra.gt, um den 

Familienerhalter trotz der Tariferhöhuneon auf den 13undesbahnen eine 

gewisse Erleichterung zu verschaffen. 

Die geferti.::ten Abgeordnet<3n rich'~en daher an den Herrn Bundes

minister für Verkehr und verstaatlichto Betriebe die 

A n fra. g e, 

welche Massnahmen er zu treffen beabeiohtiet, um die Fahrpreisbcgünsti

gungen für Kinder im Sinne des Entschlicssüngsantragee zum gleichen 

Zeitpunkt wirksam werden zu lassen wie die Erhöhung der Eisenbahntarife. 

-.-.-.... 
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